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Amtliche Bekanntmachungen  
 

Der Markt Weiler-Simmerberg erlässt auf Grund des Beschlusses des Marktge-
meinderates vom 30.07.2018 folgende  

 

Vergaberichtlinie A 
für die Zuweisung von Bauplätzen und Eigentumswohnungen 

vom 01.09.2018 
 

I. Vorbemerkungen 
 

1. Der Markt Weiler-Simmerberg vergibt drei Viertel der Wohnbaugrundstücke 
und Eigentumswohnungen gemäß den nachfolgenden Richtlinien. Die Verga-
be erfolgt transparent, diskriminierungsfrei, bestimmt, im Wege der Gleich-
behandlung und anhand von Auswahlkriterien, die von der Rechtsordnung 
gebilligt werden. 

2. Im Baugesetzbuch sind die Grundsätze der Bauleitplanung verankert. Der 
Markt Weiler-Simmerberg verfolgt mit den dieser Vergaberichtlinie zu Grun-
de liegenden Bauleitplanungen diese Ziele. Das Ziel dieser Vergaberichtlinie 
ist es daher, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung 
weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden 
Bauens zu erfüllen. Darüber hinaus sind die Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen und die Stärkung der Bevölkerungsentwicklung 
sowie der Wunsch nach öffentlicher Integration, Stärkung der Gemeinschaft 
und des Zusammenhaltes im Markt Weiler-Simmerberg Zweck dieser Rege-
lung. 

3. Bei dieser Richtlinie handelt es sich um eine ermessenslenkende Verwal-
tungsvorschrift, die zur Selbstbindung der Verwaltung führt. Die Vergabe 
erfolgt dabei nach einem transparenten Punktesystem unter Beachtung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1. Grundgesetz (GG) 
und Art. 118 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Verfassung (BV). 

4. a) Den Antragsstellern ist es auch erlaubt, in abweichenden Miteigentums-
verhältnissen das Grundstück zu erwerben.  
b) Es besteht nur einmal die Möglichkeit vom Markt Weiler-Simmerberg ei-
nen Bauplatz zu erhalten.  
c) Dabei besteht kein Rechtsanspruch auf Zuweisung eines Bauplatzes. 
d) Der Markt Weiler-Simmerberg geht bei der Vergabe der Bauplätze und 
Eigentumswohnungen nach einem Punktesystem vor.  

5. Schadensersatz oder Entschädigungsansprüche gegen den Markt Weiler-
Simmerberg im Falle einer Europarechtswidrigkeit dieser Vergaberichtlinie 
werden vorsorglich ausgeschlossen. Der Grunderwerb erfolgt mithin auf ei-
genes Risiko.  
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II. Antragsberechtigung 
 

Antragsberechtigt ist, wer:  
 

1. am Tag der Bewerbung mindestens das 24. Lebensjahr vollendet hat, wobei Ehepaare/Lebenspartner als ein 
Antragsteller gelten und in diesem Fall nur ein Partner das 24. Lebensjahr vollendet haben muss  

2. voll geschäftsfähig ist 
3. sich gegenüber dem Markt Weiler-Simmerberg verpflichtet, die errichtete Wohnung bzw. das Haus selbst zu 

beziehen und dauerhaft zu nutzen 
4. über ein Maximalvermögen in Höhe des jeweiligen Grundstückwertes (=Vermögensobergrenze) verfügt. 

Zum Vermögen zählen Bargeld, Bankguthaben (Sichteinlagen), Aktien und sonstige Wertpapiere (z.B. Anlei-
hen und Zertifikate), Immobilien und Grundstücke (auch außerhalb des Marktes Weiler-Simmerberg). Maß-
gebend bei der Bemessung des Vermögens ist dabei der reelle Wert, d.h. der freie Marktwert 

5. zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht Eigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstückes im Markt 
Weiler-Simmerberg ist und die Eltern nicht mehr bebaubare Grundstücke als Kinder haben 

6. kein jährliches Einkommen über dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Steuerpflichtigen innerhalb 
des Marktes Weiler-Simmerberg (Einkommensobergrenze) hat. Das durchschnittliche Jahreseinkommen für 
den Markt Weiler-Simmerberg wird vom Bayerischen Landesamt für Statistik für den Markt Weiler-
Simmerberg als Gesamtbetrag der Einkünfte angegeben. Erfolgt die Bewerbung durch ein Paar/eine Familie, 
so wird die Berechnung auf Basis der addierten Einkommen in Relation zum doppelten Durchschnittsein-
kommen durchgeführt. Zur Obergrenze wird je kindergeldberechtigtem Kind ein Freibetrag von 7.000 Euro 
berücksichtigt. Ausschlaggebend ist das durchschnittliche Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) gem. § 
2 Abs. 3 EStG der letzten drei Jahre vor der Bewerbung. Der Nachweis ist durch Vorlage der Einkommens-
steuerbescheide der letzten 3 Jahre vor der Bewerbung zu erbringen. 

 

 

III. Punktesystem für die Vergabe 
 

Die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber bei der Vergabe der Grundstücke erfolgt über das nachstehende 
Punktesystem. Dabei wird der Bewerber mit der höheren Punktezahl besser eingestuft als der mit der niedrige-
ren Punktzahl. Bei gleicher Punktzahl von mehreren Bewerbern entscheidet das Los. 
Die sich aus dem Punktesystem ergebende Punktzahl dient als Richtschnur. Ein Rechtsanspruch auf Grunder-
werb vom Markt Weiler-Simmerberg kann nicht abgeleitet werden. Die endgültige Entscheidung behält sich der 
Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg vor. 
 

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, von denen jeweils 50 Punkte für die „Ortsgebundenheit“ und 50 
Punkte für „Soziales“ vergeben werden. Im Folgenden wird das Punktesystem weiter aufgeschlüsselt: 
 

1. Ortsgebundenheit (maximal 50 Punkte) 
 

1.1. Wohnsitz/Arbeitsplatz (maximal 40 Punkte)  

Wohnsitz (maximal 20 Punkte) 

Hauptwohnsitz (laut Einwohnermeldeamt) im Markt Weiler-Simmerberg 

bis 3 Jahre Hauptwohnsitz 10 Punkte 

ab 3 Jahren Hauptwohnsitz 20 Punkte 
Früherer Hauptwohnsitz im Markt Weiler-Simmerberg 
(mindestens die Hälfte der Lebensjahre im Markt Weiler-Simmerberg gelebt) 

10 Punkte 

  
Arbeitsplatz in Haupttätigkeit im Markt Weiler-Simmerberg (maximal 20 Punkte) 

bis 1 Jahr 05 Punkte 

1-2 Jahre  10 Punkte 

2-3 Jahre  15 Punkte 

ab 3 Jahren 20 Punkte 
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1.2. Ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen (maximal 10 Punkte) 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden in einem Zeitraum von zehn Jahren rückwirkend betrachtet, d.h. ein Ehren-
amt das 2008 ausgeübt wurde, wird 2018 noch zur Punktebewertung hinzu gezählt.  
 

Zu allen Punkten sind jeweils Nachweise zu erbringen (Meldeschein, Geburtsurkunde, Behindertenausweis, Ver-
einsnachweis, etc.). 
 

Der Markt Weiler-Simmerberg behält sich eine Einzelfallprüfung vor.  
 

2. Soziales (maximal 50 Punkte) 
 

Unverheiratete Paare gelten nur als „Familie“ im Sinne von Ziffer III.2.1.2 und Ziffer III.2.2.2, sofern sie ge-
meinsam im Grundbuch als Eigentümer eingetragen werden. 
 

2.1. Vermögen 
 

Für den Markt Weiler-Simmerberg ergibt sich folgender Vermögenswert (= Vermögensobergrenze): Bauplatz im 
Markt Weiler-Simmerberg in Quadratmetern mal Grundstückspreis (Grund und Boden mit Erschließung) ent-
sprechend dem Verkaufspreis des Marktes Weiler-Simmerberg pro Quadratmeter. 
 

Berechnungsbeispiel:  
Bauplatz im Markt Weiler-Simmerberg 650 m² mal marktgemeindlicher Verkaufspreis 170 Euro/m² ergibt 
110.500 Euro. Damit liegt der Wert der Vermögensobergrenze bei 110.500 Euro. 
 

2.1.1. Alleinstehende|r: 
Vermögen (maximal 15 Punkte, nicht kumulativ) 

 

2.1.2. Familie: 
Vermögen (maximal 15 Punkte, nicht kumulativ) 

Vorstandsmitglieder 
(1. Vorstände, 1. Kassierer, Schriftführer, Jugendleiter etc.) 

04 Punkte 

Vereinsmitglieder mit Aufgaben 
(Jugendtrainer, Betreuer, Platzwarte, Materialwarte, Abteilungsleiter etc.) 

01 Punkt 
  

Aktive Mitglieder der Feuerwehr mit Sonderaufgaben 03 Punkte 

Sonstiges 
(aktive Mitglieder der Feuerwehr, BRK, Helferkreis, Helfer vor Ort, stellv. Kassiere 
etc.) 

02 Punkte 

Je mehr die Vermögensobergrenze unterschritten wird, desto mehr Punkte werden vergeben. Bei einer Unter-
schreitung von: 

weniger als 30% 03 Punkte 

31% bis 35% 06 Punkte 

36% bis 40% 09 Punkte 

41% bis 45% 12 Punkte 

46% und mehr 15 Punkte 

Je mehr die Vermögensobergrenze (doppelter alleinstehender Vermögenswert) unterschritten wird, desto 
mehr Punkte werden vergeben. Bei einer Unterschreitung von: 
weniger als 30% 03 Punkte 

31% bis 35% 06 Punkte 

36% bis 40% 09 Punkte 

41% bis 45% 12 Punkte 

46% und mehr 15 Punkte 
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2.2 Einkommen 
 

2.2.1. Alleinstehende|r: 
Einkommen (maximal 15 Punkte, nicht kumulativ) 

2.2.2. Familie: 
Einkommen (maximal 15 Punkte, nicht kumulativ) 

 

2.3. Familiäre Situation (maximal 20 Punkte)  

Je mehr die Einkommensobergrenze (durchschnittliches Jahreseinkommen eines Steuerpflichtigen im Markt 
Weiler-Simmerberg) unterschritten wird, desto mehr Punkte werden vergeben. Bei einer Unterschreitung 
von: 

weniger als 30% 03 Punkte 

31% bis 35% 06 Punkte 

36% bis 40% 09 Punkte 

41% bis 45% 12 Punkte 

46% und mehr 15 Punkte 

Je mehr die Einkommensobergrenze (durchschnittliches Jahreseinkommen eines Steuerpflichtigen im Markt 
Weiler-Simmerberg als doppelter alleinstehender Einkommenswert) unterschritten wird, desto mehr Punkte 
werden vergeben. Bei einer Unterschreitung von: 

weniger als 30% 03 Punkte 

31% bis 35% 06 Punkte 

36% bis 40% 09 Punkte 

41% bis 45% 12 Punkte 

46% und mehr 15 Punkte 

Verheiratet 05 Punkte 

  

Kinderanzahl (maximal 05 Punkte):   

1 Kind 01 Punkt 

2 Kinder 03 Punkte 

mehr als 2 Kinder 05 Punkte 

  
Kinderalter (maximal 05 Punkte, nicht kumulativ): 
(Bei Überschneidungen zählt die höhere Punktzahl, beispielsweise beim Alter zweier Kinder: wenn das eine 8 
und das andere 15 Jahre alt ist, bekommt der Antragsteller die höhere Punktzahl, in diesem Fall 05 Punkte.) 
0-9 Jahre 05 Punkte 

10-18 Jahre 03 Punkte 

über 18 Jahre 01 Punkt 

  
Schwerbehinderte und Pflegebedürftige (maximal 05 Punkte): 
(Es werden lediglich pflegebedürftige und/oder schwerbehinderte Personen berücksichtigt, die bereits bisher 
und/oder die voraussichtlich auch in Zukunft im Haushalt des Antragstellers mit Hauptwohnsitz leben wer-
den.) 
pflegebedürftige Person 02 Punkte 

schwerbehinderte Person ab Schwerbehinderungsgrad 50 % 03 Punkte 
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IV. Bewerbungsfristen  
 
Für die Vergabe der Bauplätze werden Bewerbungsfristen veröffentlicht. Die jeweilige Bewerbungsfrist ist einzu-
halten. Verspätet eingehende Bewerbungen werden nicht mehr berücksichtigt. Stehen auch außerhalb von Bau-
platzausschreibungen einzelne Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung, können diese an Bewerber verge-
ben werden, die eine Mindestpunktzahl von 33 Punkten erreichen. 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer III.1. ist jeweils der Tag der Abgabe der Bewerbung maßgeblich. 
 
 

V. Vertragliche Regelungen 
 

1. Das Bindungsrecht gemäß dieser Kriterien wird im Grundbuch dinglich gesichert.  
2. Der Käufer muss  dem  Markt Weiler-Simmerberg ein Wiederkaufrecht einräumen, wenn: 

 innerhalb von 3 Jahren ab Kaufvertragsabschluss das Gebäude nicht bezugsfertig errichtet ist 

 das Grundstück vor Bezugsfertigkeit des Gebäudes weiterveräußert wird 

 innerhalb von 15 Jahren ab Bezugsfertigkeit des Gebäudes das Grundstück weiterveräußert wird  

 die Angaben zum Vermögen oder zum Einkommen mutwillig verschwiegen oder nichtvollständig Offenge-
legt wurden. 

3. Eine Weiterveräußerung des Hauses oder der Eigentumswohnung ist innerhalb von 15 Jahren nach Erwerb 
des Bauplatzes oder der Eigentumswohnung zulässig, sofern der|die Käufer die Voraussetzungen entspre-
chend dieser Vergaberichtlinie erfüllen und eine Mindestpunktzahl von 33 Punkten erreichen.  

4. Stimmt der Marktgemeinderat einer Weiterveräußerung des Hauses oder der Eigentumswohnung innerhalb 
von 15 Jahren nach Erwerb des Bauplatzes oder der Eigentumswohnung an einen Käufer zu, der die Voraus-
setzungen dieser Vergaberichtlinie nicht erfüllt, so muss der Veräußerer gegenüber dem Markt Weiler-
Simmerberg einer Aufzahlungsverpflichtung nachkommen. Die Aufzahlung an den Markt Weiler-Simmerberg 
errechnet sich aus 50 % Aufzahlung auf den Kaufpreis.  

5. Vom Käufer ist dem Markt Weiler-Simmerberg ein unbefristetes Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle einzu-
richten.  

6. Der Antragsteller erklärt durch Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen, dass die Angabe sämtlicher Daten 
für die Punkteermittlung nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wur-
den. Falsche oder unvollständige Angaben können zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder nach der 
Vergabeentscheidung zu einer Aufhebung des objektiv rechtswidrigen Verwaltungsaktes nach Art. 48 Abs. 3 
Satz 1 BayVwVfG führen. 
 

VI. Inkrafttreten 
 
Diese Vergaberichtlinien treten am 01.09.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Vergaberichtlinien vom 30.06.2015 außer Kraft. 
 
Weiler im Allgäu, 31.07.2018 
Markt Weiler-Simmerberg 

 
 
 

Karl-Heinz Rudolph 
Erster Bürgermeister 
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Der Markt Weiler-Simmerberg erlässt auf Grund von Art. 81 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 7 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) folgende  

Satzung 
zur Bemessung der Abstandsflächentiefe 

(Abstandsflächensatzungsatzung) 
vom 01.10.2018 

 
§ 1 

Abstandsflächenregelung 
 
Abweichend von Art. 6 Abs. 4 Sätze 3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 BayBO wird bestimmt, dass 
1. nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem Drittel, bei einer größeren 

Neigung der Wandhöhe voll hinzugerechnet wird, und 
2. die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m, beträgt. 

 
§ 2 

Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Ortsmitte in Simmerberg, welche im anliegenden Lageplan definiert und dieser Sat-
zung als Anlage beigefügt ist. Die Anlage ist damit Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.10.2018 in Kraft. 
 
Weiler im Allgäu, 30.07.2018 
Markt Weiler-Simmerberg 
 

 
 
 

Karl-Heinz Rudolph 
Erster Bürgermeister 

Namensänderung Dr.-Anton-Schneider-Straße zur Marktstraße in 
Weiler im Allgäu  

In der Vergangenheit wurde die Straße beim Bauhofstadel sowie die Straße zwischen der Hauptstraße und der 
Fridolin-Holzer-Straße mit dem Namen Dr.-Anton-Schneider-Straße benannt. Somit ist ein Straßenname dop-
pelt vergeben worden. Die Dr.-Anton-Schneider-Straße mit Anfangspunkt an der Hauptstraße und Endpunkt an 

der Einmündung zur Fridolin-Holzer-Straße soll auf den Namen Marktstraße geändert werden. 
Mittels eines neuen Widmungsverfahrens wird die neu hergestellte Straße (Fridolin-Holzer-Straße bis Friedrich-
Heim-Straße) der Marktstraße (ehemals Dr.-Anton-Schneider-Straße) zugeschrieben.  
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BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtagswahl und die Bezirkswahl  

 

am 14. Oktober 2018 
 

1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und die Bezirkswahl des Marktes Weiler-Simmerberg wird in der  
Zeit vom Montag, 24. September 2018 bis Freitag, 28. September 2018 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der Dienststunden von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Kirchplatz 1, 88171 Weiler-
Simmerberg, Zimmer Nr. 5 für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
 

2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtge-
rät möglich. 

 
3.  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Montag, 24. September 2018 
bis spätestens Freitag, 28. September 2018, 12.00 Uhr im Rathaus, Kirchplatz 1, 88171 Weiler-
Simmerberg,  Zimmer Nr. 5 Einspruch einlegen. 

 

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

4.   Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 23. September 
2018  eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann. 
 

5.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen durch Stimmabgabe   
in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Stimmkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

6.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person. 
   

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 12. Oktober 2018, 15.00 Uhr im Rathaus, Kirchplatz 1, 88171 Wei-
ler-Simmerberg, Zimmer Nr. 5 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ge-
stellt werden. 
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6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person, wenn 
a)    sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 

§ 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 23. September 2018) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b)   ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) genannten Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung oder der o.g. Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung entstanden ist, 

c)    ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 
 

Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zu Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) stellen. 
 

7.    Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. 
 

8.    Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person 

 je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau) 

 je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau), 

 zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau), 

 einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmbe-
rechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag 
vor der Wahl (Samstag, 13. Oktober 2018), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Stimmberechtigten persönlich abgeholt wer-
den. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
 

10. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahl-
schein und die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befin-
den, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am 14. Oktober 2018 bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus 
dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
Weiler-Simmerberg, 07. September 2018  

      
Rudolph, 1.Bürgermeister 
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Vollzug der Wassergesetze; 
Zutagefördern von Grundwasser mittels des Tiefbrunnens „Buch“ auf 
dem Grundstück Flur Nr. 179, Gemarkung Simmerberg 
 
Der Markt Weiler-Simmerberg hat beim Landratsamt Lindau (Bodensee) einen Antrag auf Durchführung eines 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens für das Zutagefördern von Grundwasser auf dem Grundstück Flur Nr. 
179, Gemarkung Simmerberg gestellt. Gegenstand des Verfahrens ist die Benutzung des Grundwassers zur öf-
fentlichen Wasserversorgung. 
 

Es handelt sich um eine bereits langfristig bestehende Grundwasserentnahme; die bisherige Erlaubnis war bis 
Juni 2018 befristet. 
 

Es wird bekannt gemacht, dass der Plan zum genannten Vorhaben in der Zeit vom 17. September 2018 bis 19. 
Oktober 2018 im Rathaus des Marktes Weiler-Simmerberg, Kirchplatz 1, 88171 Weiler im Allgäu zur Einsicht-
nahme öffentlich ausliegt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass  
 
1. Einwendungen gegen das Vorhaben im Zeitraum bis zu zwei Wochen nach dem Ablauf der Auslegungsfrist 

bei der Auslegungsbehörde oder beim Landratsamt Lindau (Bodensee), Bregenzer Str. 35, 88131 Lindau 
(Bodensee), Zimmer Nr. 323, III. Stock, schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 

 
2. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen, 
 

3. bei Ausbleiben eines Beteiligten an einem auf die Auslegungsfrist folgenden Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt  werden kann,  

 
4. a) Personen, die Einwendungen erheben von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung  be-

nachrichtigt werden können, 
 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.  
 

5. auf der Internetseite www.landkreis-lindau.de/Bürgerservice-Online-Dienste/Bürgerservice/Aktuell der Inhalt 
der Bekanntmachung veröffentlicht ist.  

 
Es sind die zur Einsichtnahme beim Markt Weiler-Simmerberg ausgelegten Unterlagen maßgeblich.  

 
 
Weiler-Simmerberg, den  07. September 2018 
 
Rudolph, 1. Bürgermeister 

http://www.landkreis-lindau.de/B�rgerservice-Online-Dienste/B�rgerservice/Aktuell�
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Eheschließungen 
 
01.08.   Tobias Milz und Claudia Dannebauer,  

Ellhofen 
 
18.08.   Benjamin Spitz und Eleonore Baldauf,  

Stiefenhofen 
 
18.08.   Martin Thoma und Mieczyslawa Rzodetzko, 

Argenbühl / Weiler im Allgäu 
 
 

Sterbefälle 
 
22.07.   Dieter Rabel, Weiler im Allgäu 
 
31.07.   Franz Schlachter, Simmerberg 

Einladung  

zum 20. Elisabethentag  

Der Landkreis Lindau (Bodensee) und die Fachstellen 
für pflegende Angehörige Lindau (Bodensee) und Lin-
denberg laden ein zum   

20. Elisabethentag am Freitag, dem 26.10.2018 
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr im St. Anna-Haus, 
Kirchplatz 4, 88145 Opfenbach  
 

Begrüßung durch die stellvertretende Landrätin Mar-
garete Mader. Kaffee und Kuchen mit Unterstützung 
unserer Kreisrätinnen und Kreisräte. Vortrag von 
Dorothee Arnich „Von der Kunst, optimistisch zu le-
ben“.  

Wir bitten Sie um Anmeldung bis 19.10.2018  beim 
Landratsamt Lindau (Bodensee), Frau Patzke, Tel. 
08382/270-443  
oder bei den Fachstellen für pflegende Angehörige: 
Frau Herter, Lindau, Tel. 08382/967433;  
Frau Wehle-Woll, Lindenberg, Tel. 08381/920916. 
 
Eine Mitfahrgelegenheit kann organisiert werden. 

„Senioren informieren Senioren“  
Fordern Sie uns bitte an 
 
Die Polizei bietet seit langer Zeit das erfolgreiche Prä-
ventionsprogramm „Senioren informieren Senioren“ 
an. Dies ist wörtlich zu nehmen, da ehrenamtlich täti-
ge Rentnerinnen und Rentner in altersgerechter Art 
Wissenswertes über aktuelle Kriminalitätsphänomene 
informieren, durch die überwiegend ältere Menschen 
zum Opfer werden. 
 
Zielgruppenorientiert können unter anderem die Be-
reiche Betrug, Diebstahl und Einbruch, sowie falsche 
Gewinnversprechen und Kaffeefahrten erläutert wer-
den. Auch über Themen wie Nachbarschaftshilfe, Ge-
fahren im Internet und Zivilcourage kann beraten 
werden. Die zu besprechenden Themenfelder werden 
dabei im Vorfeld abgestimmt. 
 
Die Ehrenamtlichen freuen sich über Anfragen von 
entsprechenden Gruppen oder Vereinen und Einrich-
tungen, wie beispielsweise betreutes Wohnen, Senio-
renstammtische oder Pfarrgemeinden und Volkshoch-
schulen. Ein Besuch ist bei Ihnen vor Ort möglich. 
 
Für die Beschulung und Terminierung ist das Polizei-
präsidium Schwaben Süd/West in Kempten zuständig. 
Sowohl die dortigen Beamten wie auch die Senioren-
berater freuen sich unter Tel. 0831/9909-1330 auf 
einen Anruf, oder per E-Mail:pp-sws.kempten.pp.e3@ 
polizei.bayern.de auf eine schriftliche Anforderung.  
 
Die Beratungen sind kostenfrei. 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Vertragsnaturschutzprogramm Wald – ein Weg 
zu mehr Artenvielfalt  
 
Lindau (Bodensee) – Totholz bietet Lebensraum für 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten wie Spechte, 
Fledermäuse, Insekten und Pilze. Auch lebende Bio-
topbäume mit Spalten, Höhlen oder Efeubewuchs sind 
Wohnstätten für seltene Arten. Diese Lebensräume 
sind selten geworden und deshalb umso wertvoller. 
Auch im Jahr 2019 gibt es daher wieder Mittel für das 
Vertragsnaturschutzprogramm Wald.  
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„Schenke Leben - Spende Blut“  

Das Blutspenden findet am  

Donnerstag, dem 27.09.2018,  

von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, 

in der Grund– und Mittelschule, Schulstraße 17, in 
Weiler im Allgäu statt.  

Waldbesitzer können jetzt schon Förderanträge beim 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
beim Landratsamt Lindau stellen. 
 
Das Förderprogramm ist Teil des bayerischen Ver-
tragsnaturschutzprogramms. Es dient dazu, ökolo-
gisch wertvolle Lebensräume im Wald zu erhalten. 
Finanziell gefördert werden der Erhalt von Biotopbäu-
men und Totholz, die Wiederherstellung lichter Wälder 
und der Nutzungsverzicht auf besonderen Waldstand-
orten. Mit den Maßnahmen soll die Artenvielfalt in un-
seren heimischen Wäldern erhalten und entwickelt 
werden. Eine Käferkartierung in einer Reihe von To-
belwäldern unseres Landkreises hat erst unlängst bis 
jetzt verschollen geglaubte Naturschätze zu Tage ge-
fördert. Zu diesen Schätzen gehört z.B. eine vom Aus-
sterben bedrohte Schienenkäferart, die deutschland-
weit bis jetzt nur aus dem bayerischen Wald und der 
Sächsischen Schweiz bekannt war.   
 
Mit dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald können 
wichtige Vernetzungsstrukturen und ökologische Tritt-
steine im bewirtschafteten Wald erhalten und geschaf-
fen werden. 
 
Eine Förderung ist unter anderem möglich, wenn ge-
eignete Totholz- oder Biotopbäume für die nächsten 
12 Jahre im Wald belassen werden. Die Förderhöhe 
ergibt sich bei einem vollständigen Nutzungsverzicht 
in geeigneten Waldflächen für die Dauer von 12 Jah-
ren aus der Flächengröße. 
 
Ansprechpartner für eine Beratung der Waldbesitzer 
sind:  
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kemp-
ten — Forstrevier  Lindau; Christian Müller Tel. 
08382/6824 sowie das  
Landratsamt Lindau (Bodensee) - Untere Naturschutz-
behörde; Ursula Sauter-Heiler Tel. 08382/270-351. 

Übungswochenende des BRK 
Das diesjährige Chaoswochenende findet vom 21. 
September 2018 bis zum 22. September 2018 statt.  
 

Bei einem Chaoswochenende handelt es sich um eine 
ca. 24-stündige Übung mit Workshops, nachgestellten 
Einsatzszenarien, Fallbeispielen und vielem mehr. Die 
Besonderheit ist, dass alle Einsätze von den Kindern 
und Jugendlichen des Jugendrotkreuzes und der Was-
serwacht-Jugend organisiert und durchgeführt wer-
den. 
 

Ziel des Wochenendes ist es den Jugendrotkreuzlern 
und jungen Wasserwachtlern das Aufgaben- und Leis-
tungsspektrum sowie die Einsatzstrukturen innerhalb 
des Katastrophenschutzes im Kreisverband Lindau 
näherzubringen. 
 

Deshalb möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, 
dass an diesen beiden Tagen einige Unfälle und Ein-
sätze in Bereichen des Marktes Weiler-Simmerberg 
nachgespielt werden.  

Alle brauchen die Feuerwehr, die 
Feuerwehr braucht dich!  
 
Die Feuerwehren der Marktgemeinde Weiler-
Simmerberg brauchen Verstärkung um eine höchst-
mögliches Maß an Sicherheit für ihre Bürger/-innen 
und Gäste zu gewährleisten, denn die beste Ausrüs-
tung nützt nichts ohne Personal.  
 
Du (m/w) fühlst dich geistig und körperlich fit, bist 
zwischen 16 und 55 Jahren jung und interessierst dich 
an unserer Arbeit?  
 
Dann komm zu uns, denn wir brauchen Dich!!!  
 
Wann? Jeden Montag ab 19.45 Uhr an einem der Feu-
erwehrhäuser Weiler, Simmerberg oder Ellhofen.  
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Schrottsammlung der Feuerwehr 
Simmerberg 

Am Samstag, dem 13.10.2018 findet die diesjährige 
Schrottsammlung der Freiwilligen Feuerwehr Simmer-
berg e.V. statt. Das Sammelgut ist bis 8.30 Uhr an 
der Straße bereitzustellen. Große und sperrige Ge-
genstände sind anzumelden unter Tel. 08387/8184 
oder per  E-Mail an info@feuerwehr-simmerberg.de. 

Problemmüllsammlung am  
08. Oktober 2018 
 

Was gehört zum Problemmüll?  

 Säuren 

 Chemikalien 

 Farben und Lacke 

 Pflanzenschutzmittel 

 Medikamente 

 Batterien 

 Insektenspray 

 Imprägniermittel 

 Lösungsmittel 

 Verdünner usw.  
 

Wo und Wann?  

Weiler im Allgäu: 

08.00 Uhr bis 09.00 Uhr (Bauhof, Jakob-Lang-Straße) 
  
Simmerberg: 

09.30 Uhr bis 10.00 Uhr (Am Feuerwehrhaus) 
 

Ellhofen: 

10.30 Uhr bis 11.00 Uhr (Am Sportplatz) 

Offener Frühstückstreff  
Herbstprogramm 2018 
 

Der offene Frühstückstreff ist ein regelmäßiger Treff-
punkt, der die Gelegenheit bietet, in gemütlicher At-
mosphäre mit netten Leuten ins Gespräch zu kom-
men und sich über vielfältige Themen auszutauschen 
bzw. sich bei eingeladenen Fachleuten zu informie-
ren. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei – wir 
freuen uns immer über neue Gesichter.  
 

Immer mittwochs (außer an schulfreien Tagen) 
von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Aufenthaltsraum 
der Grund– und Mittelschule Weiler im Allgäu.  

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Herrn Trefzer von 
der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule in Weiler im 
Allgäu unter Tel. 08387/920-623 oder per E-Mail:  
jas-weiler@gmx.net wenden.  
 

Kinder dürfen gerne auch mitkommen.  
Der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro.  
 
 
09.00 Uhr bis 10.00 Uhr  
Der Offene Frühstückstreff lädt alle Eltern recht 
herzlich im neuen Schuljahr zu einem „Kennenlern-
Frühstück“ ein. Jede Mama und jeder Papa aus dem 
Kindergarten- oder Schulbereich ist herzlich dazu ein-
geladen. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie. 

„Es summt und brummt“ 
Wir besuchen einen Imker und besichtigen das histori-
sche Bienenhaus in Gestratz. 
Treffpunkt: Roter Stadel der Grund– und Mittelschule 
Abfahrt: 8.30 Uhr 
Unser Gast: Michael Müller (Hobby-Imker)  
Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. 

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr  
Offene Gesprächsrunde 
Wie an jedem letzten Mittwoch im Monat laden wir alle 
Eltern herzlich zu einem offenen Austausch bei einem 
leckeren Frühstück ein. Wer möchte, kann gerne et-
was zur Frühstückstafel beitragen. 

Tag der deutschen Einheit (Feiertag) 
Es findet kein Frühstückstreff statt! 

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr  
Vorbeugen mit gesunder Bewegung und gesun-
der Ernährung mittels der Dorn-Methode. 
 

Vorbeugende Übungen zur 
Selbsthilfe bei körperlichen Be-
schwerden.  
 
Unser Gast: Elisabeth Forster 
Gesundheitsberaterin für Ge-
lenke, Rücken und Füße 
 
 

Bitte eine Wolldecke und ein 
Handtuch mitbringen. 
 

Mittwoch, 19.09.2018 

Mittwoch, 26.09.2018 

Mittwoch, 03.10.2018 

Mittwoch, 10.10.2018 
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Am 15. September 2018 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr findet das Apfelfest in der Aula  und dem angrenzenden 
Gelände der Grund- und Mittelschule Weiler im Allgäu statt.  
 
Programm: 

 Apfelausstellung „Alte Sorten“ im begehbaren Apfel der Lehr- und Versuchsanstalt Schlachters 

 Besichtigung „Gärtlerherz“ Schaugarten des Vereins der Blumen- und Gartenfreunde 
11.00 Uhr  Eröffnung „Gärtlerherz“ 
13.00 Uhr Vortrag mit Dipl. Ing. Martin Lein, städt. Obstbaumwart in Lindau  
15.00 Uhr Vortrag mit Norbert Hillenbrand, Westallgäuer Obstbaumschule  
 

Für warme Speisen, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen sorgen die Blumen– und 
Gartenfreunde Weiler-Simmerberg.  

Kunsthandwerkermarkt Weiler im Allgäu - wie immer ein Besucher-
magnet 
 
Viele ausgesuchte Künstler bereichern wieder den Kunsthandwerkermarkt, sie präsentieren und verkaufen ihre 
selbst hergestellten Waren der Kunst.  
 
Bei den professionellen Ausstellern sind auch heuer alle 
Kunst- und Handwerksrichtungen vertreten, ob Filz, 
Bilder, Schmuck, Holz, Seifensieder oder Unikate aus 
Metall. Auf diesem Markt findet man sicherlich das pas-
sende Geschenk, entweder für sich selbst als Besonder-
heit oder für einen entsprechenden Anlass.  
 
Selbstverständlich hat der Markt Weiler-Simmerberg als 
Veranstalter wieder ein interessantes Rahmenpro-
gramm in Vorbereitung.  
 
Die Marktfläche rund um das Rathaus und der histori-
sche Kirchplatz bieten sich geradezu an, dem Markt das 
notwendige Flair zu bieten.  
 
Das Plakat finden Sie auf der nächsten Seite.  

 

Eine Bitte an alle Grabbesitzer  

Wir sind fast pausenlos bemüht, das Unkraut auf den Weg– und Freiflächen zu beseitigen. Für das Friedhof-
Gesamtbild bitten wir die Grabbesitzer, insbesondere die Flächen um ihre Grabstätte selbst von Unkraut zu be-
seitigen. Leider dürfen wir keine Unkrautvertilgungsmittel mehr auf diesen Flächen ansetzen, es bleibt nur die 
händische Entfernung. Herzlichen Dank an alle Helfer.  
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Herbstkrämermarkt – eine Tradition 

Der traditionelle Herbstkrämermarkt findet am Mittwoch, dem 26. September 2018 im Bereich der Hauptstraße 
statt. Von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr bieten die zahlreichen Händler ihr umfangreiches Warenprogramm an. Die 
Besucher können den ganzen Tag über den Markt schlendern. Gönnen Sie sich eine Marktwurst, sie gehört zu 
einem Markthock dazu. 
 

Der Herbstkrämermarkt wird in der Hauptstraße abgehalten. Um jeglichen Ärger zu vermeiden bitten wir Sie, 
Ihren PKW an diesem Tag außerhalb des Marktgeländes zu parkieren. Für die Umleitungsstrecke „Fridolin-
Holzer-Straße“ besteht an diesem Tag ein beidseitiges Halteverbot. 

Folgende Gegenstände wurden im  August 2018  im gemeindlichen Fundbüro abgegeben: 

Die Fundgegenstände können durch genaue Beschreibung im Fundbüro während der allgemeinen Dienststunden 
abgeholt werden. Bei weiteren Fragen, können Sie sich gerne an Frau Pichler unter Tel. 08387/391-25 oder per 
E-Mail: pichler@weiler-simmerberg.de wenden. 

Tourist-Information  
 
 

1 Schlüsselbund 

1 Schlüsselmäppchen 

1 Rucksack 

1 braune Sonnenbrille 

1 Kettenarmband 

1 Regenschirm 

1 Lesebrille 

1 Bauchtasche 

1 Taschenuhr 

1 Geldschein 

1 Pulsmesser 

1 Sonnenbrille 

1 Sonnenbrille mit Etui 

Jubiläumsumzug im Rahmen des Westallgäuer Oktoberfestes am 
07. Oktober 2018 
 

Anlässlich des Jubiläumsjahres zur 50-Jährigen Gemeindezusammenlegung wird es am Sonntag, dem 07. Okto-
ber 2018, ab 13.30 Uhr einen Jubiläumsumzug geben. Der Start ist an der Grund– und Mittelschule Weiler im 
Allgäu. Weiter geht es über die Fridolin-Holzer-Straße zum Festgelände. Beteiligt sind alle Kindertageseinrich-
tungen mit etwa 100 Kindern, die Musikkapellen aller drei Gemeindeteile, diverse Vereine sowie die Oldtimer-
freunde Westallgäu. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag im Festzelt durch die Musikkapelle Simmerberg. 
Für Kinder gibt es zudem ein spezielles Spielangebot am Festzelt.  

 

Weiler wandert – Am 23. September 2018 rund um Weiler, Simmer-
berg und Ellhofen auf dem Weiler.Ring. 
 

Weiler-Simmerberg und das Westallgäu sind eine Wanderregion. Daher stand relativ schnell fest, dieses Thema 
in das Jahresprogramm des Jubiläumsjahres aufzunehmen. Zusammen mit dem Sportverein Weiler im Allgäu 
wird es am 23. September 2018 ein Wanderprogramm auf drei Schleifen um unsere Gemeindeteile geben.  
Nähere Informationen zum Ablauf werden noch bekannt gegeben bzw. stehen in der Tourist-Information unter 
Tel. 08387/391-50 zur Verfügung. 
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Westallgäuer Wanderwochen vom 29.09.2018 bis 14.10.2018  
Geführte Wanderungen in die alpine Bergwelt, auf den Spuren der Wandertrilogie Allgäu sowie 
rund um die Tourismusorte Lindenberg, Scheidegg, Oberreute und Weiler-Simmerberg 
 

Mit den Westallgäuer Wanderwochen im Zeitraum vom 29.09.2018 bis 
14.10.2018, laden die Orte Lindenberg, Scheidegg, Oberreute und Wei-
ler-Simmerberg dazu ein, ihren Trilogieraum „Wasserreiche“ zu entde-
cken. Hier haben Gletscher ein wahres Wasserwunderland hinterlassen: 
tiefe Schluchten, schroffe Klammen, faszinierende Wasserfälle und 
dunkle Moorseen. Besuchen Sie diese betörende Natur- und Kulturland-
schaft und genießen Sie die weiten Blicke auf das Bergmassiv der nörd-
lichen Alpen sowie den Bodensee - das schwäbische Meer. 
 

Im Rahmen der Westallgäuer Wanderwochen können Gäste und Einhei-
mische bei vielfältigen geführten Wanderungen die Landschaft der 
„Wasserreiche „ kennenlernen und dabei in die spannenden Geschich-
ten der Wandertrilogieorte eintauchen: Da wandert man auf den Spu-
ren von Hutmachern sowie auf Grenzer- und alten Schmugglerpfaden 
und sogar einem Eisbär kann man der Legende nach in Scheidegg be-
gegnen. Von Pilgerwanderungen über Streckenwanderungen bis hin zu 
klassischen Bergwanderungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Neben den Angeboten des Alpenvorlandes werden täglich Bergtouren 
angeboten, die ab Scheidegg starten. Diese Touren werden von ausge-
bildeten Bergführern des Deutschen Alpenvereins begleitet.  
 

Die Teilnahme ist für Urlaubsgäste mit der Allgäu-Walser-Card kosten-
los (ausgenommen evtl. Transferkosten). Ohne Gästekarte kosten die 
Wanderungen 5,00 Euro, sofern nichts anderes im Programm gekenn-
zeichnet ist. Eine Anmeldung ist bis 12.00 Uhr am Vortag bei allen Tou-
rist-Informationen der Gemeinden möglich.  
 

Das ausführliche Programm erhalten Sie in der Tourist-Information in Weiler im Allgäu.  

Whisky-Tasting am 22. September 2018 mit den Lanigans im Korn-

haus 

Ein Abend mit feinstem Irish Folk und erlesenen Whiskys. Wie auch 
in den letzten Jahren öffnet für einen Abend der begehrteste Pub 
südlich von Dublin.  

Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr 

Die Tickets kosten 12,00 Euro (keine Vorverkaufsermäßigung), ein 
Probierset mit 5 Whiskys kostet 10,00 Euro. 

Ticketvorverkauf in der Tourist-Information in Weiler im Allgäu.  

Öffnungszeiten der Tourist-Information Weiler im Allgäu  

Die Tourist- Information Weiler im Allgäu hat ab dem 15. September 2018 samstags wieder geschlossen.  

Unsere Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
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17.30 Uhr, Kneipp — Nordic Walking 
 

Runde mit dem Kneippverein Lindenberg, Start am 
Parkplatz der Stadtwerke in Lindenberg.  
Treffpunkt: Kirchplatz in Weiler im Allgäu  

09.00 Uhr, Evangelischer Gottesdienst in der 
Evangelischen Kreuzkirche in Weiler im Allgäu  
 

mit Pfarrer i. R. Puchta  
 

10.00 Uhr, Kunsthandwerkermarkt auf dem 
Kirchplatz in Weiler im Allgäu  
 

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 13 
und 14 des Rathausboten.  

Sonntag, 09.09.2018 

Mittwoch, 12.09.2018 
19.00 Uhr, Englisch-Treff im Café Mangold in 
Weiler im Allgäu  
 

Alle Englisch-Interessierte sind zu den Meetings 
herzlich willkommen. Der Englisch-Treff findet jeden 
zweiten Mittwoch im Monat statt.  

14.30 Uhr, Spiel– und Ratschnachmittag für 
Senioren im Evangelischen Gemeindehaus in 
Weiler im Allgäu  

Ehrungen 

Die Tourist-Information Weiler-Simmerberg-Ellhofen und alle Gastgeber danken ganz herzlich den nachstehend 
genannten Gästen für ihre Treue zu unserer Urlaubsgemeinde. Wir wünschen allen Stammgästen viel Freude in 
unserer Ferienregion und hoffen, Sie weiterhin zu unseren treuen Gästen zählen zu dürfen. 

 

Heinemann Petra, Bad Säckingen    05. Besuch beim Ferienhof Mangold in Riegen 

Göß Wolfgang, Diespeck     05. Besuch beim Ferienhof Mangold in Riegen 

Hampel Tobias, Wört      05. Besuch beim Ferienhof Mangold in Riegen 

Meier Christian, Wört      15. Besuch beim Ferienhof Mangold in Riegen 

Donnerstag, 13.09.2018 

Samstag, 15.09.2018 
14.00 Uhr, Apfelfest in der Aula der Grund– und 
Mittelschule Weiler im Allgäu  
 

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 13 
des Rathausboten.  

Mittwoch, 19.09.2018 

Donnerstag, 20.09.2018 
13.30 Uhr, Kneipp-Wanderung  
 

Die Kneipp-Wanderung findet im Kurpark in Schei-
degg statt.  
Treffpunkt: Kirchplatz in Weiler im Allgäu  

Freitag, 21.09.2018 
18.00 Uhr, Bauerntheater „Männer haben´s 
auch nicht leicht!“ im Kolpingshaus in Weiler 
im Allgäu  
 

Kartenreservierung und Vorverkauf über Petra Vögel 
am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag unter 
Tel. 0160/8259981. 

Samstag, 22.09.2018 
18.00 Uhr, Weinfest auf dem Dorfplatz in  
Ellhofen  
 

Bei schlechtem Wetter entfällt das Weinfest.  
 
19.00 Uhr, Whisky-Tasting im Kornhaus in Wei-
ler im Allgäu  
 

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 16 
des Rathausboten. 
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09.00 Uhr, Westallgäuer Wanderwochen – Pa-
noramatour mit Nagelfluhkette und Grünten-
blick  
 
Startpunkt: Tourist-Information in Weiler im Allgäu  
Gehzeit: ca. 6 Stunden  
Anforderung: schwer  

Höhendifferenz: 700 Meter 
Besonderheit: Ausgangspunkt ist Salmas bei Obers-
taufen.  
Eigenanreise evtl. Fahrgemeinschaften.  
Das Angebot ist Teil der Westallgäuer Wanderwochen 
vom 29.09.2018 bis 14.10.2018.  
Den Flyer mit allen Terminen erhalten Sie in der Tou-
rist-Information Weiler im Allgäu, Scheidegg, Linden-
berg und Oberreute.  
Die Anmeldung sollte bis Mittwoch, dem 03.10.2018 
um 12.00 Uhr, in der Tourist-Information in Weiler 
im Allgäu erfolgen. Gäste mit AWC sind frei.  
Unkostenbeitrag für Gäste ohne AWC belaufen sich 
auf 5,00 Euro pro Person.  
Genauere Informationen erhalten Sie auf der Seite 
16 des Rathausboten.  
 
19.00 Uhr, Westallgäuer Oktoberfest auf dem 
Festplatz in Weiler im Allgäu  
 

An diesem Tag findet der Firmen– und Vereinsabend 
mit der Band „Allgäuwild“ statt. Karten sind bereits 
ausverkauft!  

Seite 18 

08.45 Uhr, Familiengottesdienst zum Ernte-
dank in der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler im 
Allgäu  
 

08.45 Uhr: Aufstellung zum Kirchenzug an der 
Schulstraße in Weiler im Allgäu.  
09.00 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedank mit 
dem Musikverein für die Pfarrei Weiler im Allgäu e.V.  

09.00 Uhr Wandertag auf dem „Weiler.Ring“ 
 

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 15 
des Rathausboten.  
 
10.30 Uhr, Gedenkgottesdienst in der Kapelle 
St. Josef in Obertrogen  
 

14. Jahrestag der Einweihung der St. Josefs Kapelle.  

Sonntag, 23.09.2018 

Freitag, 28.09.2018 
18.00 Uhr, Kneipp-Tanzen im Kreis in der Kin-
dertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu  
 

mit fröhlichen Tänzen in den Herbst.  

Sonntag, 30.09.2018 

Donnerstag, 04.10.2018 

Freitag, 05.10.2018 
19.00 Uhr Westallgäuer Oktoberfest auf dem 
Festplatz in Weiler im Allgäu  
 

Mit den Oktoberfestpartybands „Allgäufeager“ und 
„Hindervier“ bei dem Motto „Die Nacht in Tracht“.  

Samstag, 06.10.2018 
08.00 Uhr, Oktoberwallfahrt der Pfarreienge-
meinschaft  
 

zur Wallfahrtskirche St. Maria Loretto nach Bühl am 
Alpsee.  
Treffpunkt: Kirchplatz Weiler im Allgäu  
 
10.00 Uhr, Westallgäuer Wanderwochen — Von 
der Klamm zum Säntisblick  
 

Ein Streifzug durch die Westallgäuer Landschaft.  
Startpunkt: Touristinformation Weiler im Allgäu.  
Gehzeit: ca 4,5 Stunden 
Anforderung: Mittel  
 

Den Flyer mit allen Terminen erhalten Sie in den Tou-
rist-Informationen Weiler im Allgäu, Lindenberg, 
Scheidegg und Oberreute.  

Mittwoch, 26.09.2018 
08.00 Uhr, Herbstkrämermarkt im Ortskern von 
Weiler im Allgäu  
 

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 15 
des Rathausboten.  
 
15.00 Uhr, Gartenbau-Kaffeeklatsch im Café 
Zur Alten Backstube in Ellhofen  
 

Wie gewohnt, findet jeden letzten Mittwoch im Monat 
im Café Zur Alten Backstube ein gemütliches, völlig 
zwangloses Treffen statt. Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich Willkommen.  
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08.45 Uhr, Heilige Messe zum Erntedank in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ellhofen  
 

08.45 Uhr: Aufstellung zum Kirchenzug  
 
09.00 Uhr, Evangelischer Gottesdienst in der 
Evangelischen Kreuzkirche in Weiler im Allgäu   

mit Pfarrer i.R. Puchta 
 
10.15 Uhr, Heilige Messe zum Erntedank in der 
Pfarrkirche St. Josef in Simmerberg 
 
10.15 Uhr: Aufstellung am Dorfplatz zum Kirchenzug.  
10.30 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedank mit 
dem Musikverein Simmerberg.  
 
10.30 Uhr Westallgäuer Oktoberfest auf dem 
Festplatz in Weiler im Allgäu  
 

10.30 Uhr Frühschoppen mit „Krainer Express“ 
13.30 Uhr: Jubiläumsumzug mit Einzug ins Festzelt  
Genauere Informationen finden Sie auf der Seite 15 
des Rathausboten.  
14.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Musik-
kapelle Simmerberg. 

Die Anmeldung sollte bis Freitag, dem 05.10.2018 
um 12.00 Uhr, in der Tourist-Information in Weiler 
im Allgäu erfolgen. Gäste mit AWC sind frei.  
Unkostenbeitrag für Gäste ohne AWC belaufen sich 
auf 5,00 Euro pro Person.  
Genauere Informationen erhalten Sie auf der Seite 
16 des Rathausboten.  
 
19.00 Uhr, Westallgäuer Oktoberfest auf dem 
Festplatz in Weiler im Allgäu  
 

Um 15.00 Uhr, Landesliga-Spiel:  
FV Rot-Weiß Weiler gegen TSG Balingen II  
Ab 17.00 Uhr, Stimmung mit dem Musikverein für 
die Pfarrei Weiler im Allgäu e.V. 
Ab 22.00 Uhr, Stimmung mit der Partyband 
„Lausbuam“ 

Sonntag, 07.10.2018 
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Redaktionsschluss für den Rathausboten 
 
 

Für den Rathausboten, der am 05.10.2018 erscheint, ist der Redaktionsschluss der 12.09.2018. Wir möchten 
Sie bitten, alle Infos und Termine bis zum o.g. Datum an raedler@weiler-simmerberg.de  zu senden.   
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter der Tel. 08387/391-13 melden.   
 
Wichtiger Hinweis:  
Alle Veranstaltungstermine müssen der Tourist-Information unter info@weiler-tourismus.de ge-
meldet werden ! 

 

Wöchentlich wiederkehrende Veranstaltungen 
 
Montag 
 

09.00 Uhr – 11.00 Uhr, Krabbelgruppe 0 – 3 Jahre, evangelisches Gemeindehaus Weiler im Allgäu, Margot 
Hodrius, Tel. 08387/9248755 
 
09.30 Uhr — 10.30 Uhr, Seniorengymnastik des BRK, Kolpingshaus Weiler im Allgäu  
 
15.00 Uhr GESUNDHEITSGYMNASTIK für alle (Kneippverein), nicht in den Ferien, Alte Turnhalle Weiler im 
Allgäu 
 

Dienstag 
 
 

09.30 Uhr – 11.00 Uhr, Krabbelgruppe Mausezahn  für 0 - 3 Jahren, evangelisches Gemeindehaus Weiler im 
Allgäu, Lisa Koim-Eberle, Tel. 0157/39422543 
 
10.00 Uhr, Brauereiführung durch die Post-Brauerei mit Zwickelbierprobe und anschließender Einkehr ins 
Bräustüble der Post, Anmeldung bei der Tourist-Information Weiler im Allgäu unter Tel. 08387/39150 
 
17.00 Uhr, Führung durch die Sennerei Bremenried, ohne Anmeldung 
 

Mittwoch 
 
 

09.00 Uhr – 11.00 Uhr, Krabbelgruppe Mausezahn für 0 - 3 Jahren, evangelisches Gemeindehaus Weiler im 
Allgäu, Anja Kirchmaier, Tel. 08387/390039 
 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.30 Uhr – 21.00 Uhr, Heimatmuseum und Museumsstüble geöffnet 
 

Donnerstag 
 
 

09.00 Uhr – 11.00 Uhr, Krabbelgruppe Mausezahn für 0 - 3 Jahren, evangelisches Gemeindehaus Weiler im 
Allgäu, Martina Bach Tel. 08387/7989432  
 
18.00 Uhr, Lauftreff für jedermann, Treffpunkt Parkplatz Steinwerke Rudolph 
 
Freitag 
 
 

08.00 Uhr - 12.30 Uhr Wochenmarkt, Kirchplatz Weiler im Allgäu 
 
09.30 Uhr – 10.30 Uhr, Mutter|Kind Turnen ab 1 Jahr, nicht in den Ferien, Alte Turnhalle Weiler im Allgäu. 
 
 

Auskünfte zu allen Veranstaltungen erteilt die Tourist-Information Tel. 08387/391-50. 
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